
Vorbemerkungen: 

 
Nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) gehört der 
Stellenplan zu den Pflichtanlagen des Haushaltsplanes. Er muss nach Anlage 10 zu § 8 
GemHVO die Gesamtzahl der Stellen in den einzelnen Besoldungs- und 
Entgeltgruppen angeben. 
 
Nach § 26 Abs. 1 lit. g) der Kreisordnung NRW bedarf der Stellenplan der Zustimmung 
des Kreistages. 
 
 

Erläuterungen: 

 
Aufgrund der im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2022 vorgenommenen 
Einrichtung von neuen Planstellen beinhaltet der Entwurf des Amtlichen 
Stellenplanes 2023/2024 grundsätzlich nicht die Einrichtung von weiteren neuen 
Planstellen. 
 
In Bezug auf ergänzend notwendige – vollständig refinanzierte - Stellenschaffungen 
wird auf die entsprechenden Vorlagen zu TOP 3 und TOP 4.2  der Tagesordnung zur 
Sitzung des Ausschusses für Personal und Gleichstellung vom 08.11.2022 verwiesen. 
 
Der Entwurf des amtlichen Stellenplanes ist als Anhang 1 zu Tagesordnungspunkt 6 
beigefügt. 
 
 
Zur Sitzung des Personalausschusses am 08.11.2022. 
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